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Gebührenaufstellung 2021

Sozial bedürftigen Personen wird vom Land OÖ ein einmailiger Heizkostenzuschuss gewährt, wenn 
das monatliche Nettoeinkommen aller tatsächlich im Haushalt/der Wohnung lebenden Personen 
die Summe folgender Netto-Einkommensgrenzen nicht übersteigt.

Diese Einkommensgrenzen betragen für:     

Alleinstehende:  950 Euro 
Ehepaare/Lebensgemeinschaften:  1.500 Euro
für jedes minderjährige Kind mit Familienbeihilfe:  240 Euro
für die erste weitere erwachsene Person im Haushalt:  520 Euro
für jede weitere erwachsene Person im Haushalt:  350 Euro 
Freibetrag Lehrlingsentschädigung:  232,49 Euro

Die Antragsfrist läuft vom 11.	Jänner	2021	bis	spätestens	23.	April	2021. 

Für sämtliche Anträge gelten die Einkommensverhältnisse des Jahres 2020.

Weitere	Richtlinien	und	Antragsformulare	liegen	am	Gemeindeamt	auf.	

Heizkostenzuschuss - Aktion 2020/21

Die	WicHtiGSten	GebüHRen	im	übeRbLicK	(GüLtiG	Seit	JänneR	2021):

Abwasserentsorgung Betrag (inkl. Ust.)

Kanalmindestanschlussgebühr 4.193,20

Kanalbenützungsgebühr pro Person (Hauptwohnsitz, jährlich) 164,56

Übernahmegebühr für Senkgrubeninhalte pro m³ 5,49
Jahresgrundgebühr pro angeschlossenem Objekt 174,13

Jahresgrundgebühr für Objekte mit mehr als 2 Wohnungen: pro Wohnung 87,07

Weitere Zusatzgebühren für Betriebe lt. Gebührenordnung (nähere Infos am Gemeindeamt!)

Wasserversorgung          Betrag (inkl. Ust.)

Wassermindestanschlussgebühr für 200 m² Bemessungsgrundlage 2.513,50
Wasserbenützungsgebühr pro m³ (Mindestverbrauch 30 m³ pro Jahr) 1,84
Grundgebühr jährlich 89,87
Zählermiete jährlich 11,00

Abfallwirtschaft     Zone	A	 						Zone	b	 							Zone	c
1-Personen-Haushalt 76,67 70,07 63,45
2-Personen-Haushalt 107,34 98,09 88,85
3-Personen-Haushalt 130,35 119,10 107,88
4-Personen-Haushalt 145,67 133,12 120,55
5-Personen-Haushalt 153,34 140,13 126,91
6-Personen-Haushalt oder größer 161,02 147,13 133,25

Als Personen im Haushalt (Nutzungseinheit) gelten sowohl Haupt- und Nebenwohnsitze! 
Für Betriebe gelten gesonderte Einheitssätze (Verordnung liegt am Gemeindeamt auf).

Restmüll
je Rolle orange Säcke  Stück  Inhalt in Liter  Betrag (inkl. Ust.)

á 20 10 7,00
á 12 30 10,00
á 6 60 10,00
á 6 120 20,00

je Kilogramm losen 
Abfalls 0,25

Jahresgrundgebühr für Ferienwohnungen 72,11
Zusätzliche Gebühren je: Abfalltonne Container  Abfallsack

90 l 110 l 770 l 1100 l 90 l
Abholung der Hausabfälle 9,90 11,00 55,00 77,00 9,90

Grundgebühr für das Halten von Hunden Betrag (inkl. Ust.)

Hundeabgabe jährlich 40,00
Hundeabgabe je Wachhund und Hunde, die zur Ausübung eines Berufs oder 
Erwerbs notw. sind

20,00

Hundemarke 2,00



www.hirschbach.ooe.gv.at www.hirschbach.ooe.gv.at

HIRSCHBACH IM MÜHLKREIS IM MÜHLKREISHIRSCHBACH 

StellenAnzeIGen
Die Gemeinde Waldburg, 
4240 Waldburg 8a, schreibt 
zur Besetzung öffentlich aus:

Kindergarten- und Schul-•	
koch/köchin

Dienstantritt: 06.	April	2021
Beschäftigungsausmaß und 
Art des Dienstpostens: Teilzeit 
(24 Wochenstunden – Mon-
tag bis Donnerstag); unbe-
fristetes Dienstverhältnis als 
Vertragsbedienstete/r
Dienstort: Volksschule/Kinder-
garten Waldburg
Bewerbung schriftlich bis spä-
testens	 20.	 Jänner	 2021	 an 
das Gemeindeamt Waldburg. 
Nähere Auskünfte und Infor-
mationen: Amtsleiter Friedrich 
Tröbinger, Tel. 07942/8300-11

SpRechtAGe
Nächster Betriebsanlagen-
Sprechtag bei der Bezirks-
hauptmannschaft Freistadt 
(Änderungen vorbehalten):
mittwoch,	27.	Jänner	2021
Telefonische Voranmeldung 
notwendig (07942/702 DW 
62501 oder DW 62502).

Nächster Sprechtag	 der	 So-
zialversicherung	 der	 Selb-
ständigen (SVS) in der WKO 
Freistadt:
montag,	25.	Jänner	2021
Anmeldung notwendig (050-
808 808, www.svs.at/bera-
tungstage).

Nächster Gründer-Workshop 
der WKO Freistadt:
Freitag,	12.	Februar	2021
Anmeldung unter 05-90909-
5200 oder freistadt@wkooe.
at unbedingt notwendig.

Kurz notiert

Das Wahljahr 2021 wird am 24. Jänner mit der OÖ. Landwirt-
schaftskammerwahl eröffnet. Gewählt werden dabei 35 Mit-
glieder der Landwirtschaftskammer-Vollversammlung, die in der 
Folge Präsident/Präsidentin und Vizepräsident/Vizepräsidentin 
bestimmen. Das Ortsergebnis gibt auch die Zusammensetzung 
des Ortsbauernausschusses in unserer Gemeinde vor. 

Wahlzeit:		 	 von	08:00	bis	12:00	Uhr
Wahllokal:			 Gemeindeamt	Hirschbach	im	mühlkreis,		 	
	 	 	 Sitzungssaal	Obergeschoß

Wahlberechtigt sind alle Personen, die am 30. September 2020 
Mitglieder der Landwirtschaftskammer sind, das heißt im Wesent-
lichen alle Eigentümer und Bewirtschafter von land- und forst-
wirtschaftlichen Grundstücken mit mindestens 2 Hektar Fläche 
sowie deren Familienangehörige. (zB Ehegatten, hauptberuflich 
mitarbeitende Kinder, am Hof wohnende Übergeber)
In unserer Gemeinde sind das 357 Wahlberechtigte. 
Wahlberechtigte können eine Wahlkarte bis spätestens 21. Jän-
ner 2021 während der Amtszeiten bei der Gemeinde beantragen. 
Bei Antragstellung am Freitag, 22.01.2021 muss die Wahlkarte 
persönlich ausgestellt und abgeholt werden. 
Alle Personen im Wählerverzeichnis sollten bereits eine Wahl-
benachrichtigung	erhalten	haben.	

Genauere Informationen er-
fahren Sie am Gemeindeamt 
unter 07948/8701-12 oder 
unter www.ooe.lko.at/wahl.

Von montag,	18.	Jänner	2021	bis (einschließlich) montag,	25.	
Jänner	2021	findet das eintragungsverfahren	für	die	Volksbe-
gehren	„Für	impf-Freiheit“,	„ethik	für	Alle“	und	„tierschutz-
volkbegehren“	am Gemeindeamt statt. Die Eintragung kann zu 
folgenden Zeiten vorgenommen werden: 
mo,	18.	Jänner	2021,	von	08:00	bis	16:00	Uhr,	
Di,	19.	Jänner	2021,	von	08:00	bis	20:00	Uhr,	
mi,	20.	Jänner	2021,	von	08:00	bis	16:00	Uhr,	
Do,	21.	Jänner	2021,	von	08:00	bis	20:00	Uhr,	
Fr,	22.	Jänner	2021,	von	08:00	bis	16:00	Uhr,	
Sa,	23.	Jänner	2021,	von	08:00	bis	10:00	Uhr,	
mo,	25.	Jänner	2021,	von	08:00	bis	16:00	Uhr.

Die Volksbegehren können im o. a. Zeitraum auch online mit 
Handysignatur unter http://www.bmi.gv.at/volksbegehren  
unterstützt werden.

LAnDWiRtScHAFtSKAmmeRWAHL	Am	24.01.2021

LW-Wahl und Volksbegehren

VOLKSbeGeHRen	VOn	18.	biS	25.01.2021


